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AnwBl 2020, 157 ff.





AnwBl 2019, 662 ff.





Markt
• Intangibles Gut

• Experten-Laien-Beziehung

• Asymmetrisches Wissen 

Gefahren
• für Rechtsuchende

• für Rechtsverkehr

• für Rechtsordnung

Befund:

Konsequenz
• Vorbehaltsaufgabe

• Regulierung Zugang

• Regulierung Ausübung



§ 10 RDG

§§ 6-8 RDG

§ 209 BRAO

§ 3 BRAO
§ 5 RDG

Rechtsgebiet: unbeschränkt

Rechtsgebiet: beschränkt

Markt bis 2019:



§ 10 Nr. 2, 
3  RDG

§§ 6-8 RDG

§ 209 BRAO

§ 3 BRAO

§ 5 RDG

Rechtsgebiet: unbeschränkt

Rechtsgebiet: beschränkt

Markt seit 2019:

§ 10 Nr. 1 RDG
„Inkasso 2.0“

§ 10 Nr. 1 
RDG („1.0“)





§ 10 Nr. 2, 
3  RDG

§§ 6-8 RDG

§ 209 BRAO

§ 3 BRAO

§ 5 RDG

Rechtsgebiet: unbeschränkt

Rechtsgebiet: beschränkt

Markt seit 2019:

§ 10 Nr. 1 RDG
„Inkasso 2.0“

§ 10 Nr. 1 
RDG („1.0“)



RefE eines Gesetzes zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im 
Rechtsdienstleistungsmarkt

S.  13f.: „[Die] Ungleichbehandlung [von Rechtsanwälten und Inkassodienstleistern] 
begegnet unter anderem vor dem Hintergrund der Dienstleistungs- und 
Niederlassungsfreiheit nach Artikel 49 und 56 AEUV Bedenken….Beschränkungen der 
Berufsausübung müssen hiernach verhältnismäßig sein, das heißt in nichtdiskriminierender 
Weise angewendet werden, durch Ziele des öffentlichen Interesses gerechtfertigt sein, 
geeignet sein, die Verwirklichung des mit ihnen verfolgten Zieles zu gewährleisten und 
nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung dieses Zieles erforderlich ist…. In dieser 
Weise geeignet ist eine Regelung jedoch nur dann, wenn sie das Ziel in kohärenter und 
systematischer Weise erreicht und damit Risiken entgegenwirkt, die bei vergleichbaren 
Tätigkeiten in ähnlicher Weise identifiziert wurden.“



RefE eines Gesetzes zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im 
Rechtsdienstleistungsmarkt

(Weitere) Lockerung des Verbots des anwaltlichen Erfolgshonorars, § 4a RVG 



RefE eines Gesetzes zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im 
Rechtsdienstleistungsmarkt

Ermöglichung anwaltlicher Prozessfinanzierung, § 49b II 2 BRAO n.F. 



RefE eines Gesetzes zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im 
Rechtsdienstleistungsmarkt

Informationspflichten bei Inkassodienstleistungen, § 13f RDG n.F. 



RefE eines Gesetzes zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im 
Rechtsdienstleistungsmarkt

Kontrolldichteres Registrierungsverfahren, § 10 III RDG n.F. 





§ 49b II BRAO: Erfolgshonorare

Erfolgshonorar Prozessfinanzierung

Kanzleipflicht

Fremdkapital Anderkonten

Werbeverbote

Provisionsverbot

Handaktenpflicht

MDPs

Tätigkeitsverbote

Verschwiegenheit

6/7 der Inkohärenz außerhalb des Blickfelds? 



§ 49b II BRAO: Erfolgshonorare



Ein paar Fragen....

1. Inkohärente Beseitigung der Inkohärenz? 

2. Justizverwaltung gestaltet Rechtsdienstleistungsmarkt?

3. Unterschiedliche Vergütungsformen für inhaltlich identische anwaltliche Tätigkeiten?

4. Erfolgshonorare für VW Golf-Fahrer, nicht aber für BMW-3er-Fahrer?

5. Wollen wir wirklich die USA in Sachen Erfolgshonorare links überholen?

6. Unterschiedliche Äquivalenzkriterien – sachgerecht? 

7. Hand aufs Herz:



Titel 8: Dienstvertrag und ähnliche Verträge

Untertitel 3: Rechtsdienstleistungsvertrag

§ 630i BGB: Vertragstypische Pflichten beim Rechtsdienstleistungsvertrag

§ 630j BGB: Anwendbare Vorschriften

§ 630k BGB: Mitteilung der Ablehnung eines Auftrags

§ 630l BGB: Vorvertragliche Informationspflichten

§ 630m BGB: Vergütung 

§ 630n BGB: Erfolgsabhängige Vergütung

§ 630n BGB: Dokumentation

§ 630o BGB: Aufklärungspflichten bei Vergleichsschluss

§ 630p BGB: Zurückbehaltungsrecht

§ 630q BGB: ...



Ein paar Fragen....

1. Inkohärente Beseitigung der Inkohärenz? 

2. Justizverwaltung gestaltet Rechtsdienstleistungsmarkt?

3. Unterschiedliche Vergütungsformen für inhaltlich identische anwaltliche Tätigkeiten?

4. Erfolgshonorare für VW Golf-Fahrer, nicht aber für BMW-3er-Fahrer?

5. Wollen wir wirklich die USA in Sachen Erfolgshonorare links überholen?

6. Unterschiedliche Äquivalenzkriterien – sachgerecht? 

7. Hand aufs Herz: Müssten wir um der Kohärenz Willen nicht eigentlich die 

Rechtsdienstleistung anstelle der Rechtsdienstleister regulieren? 
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